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Hiermit erteile ich 

Frau Rechtsanwältin

Jasmin Österling

Neuer Pferdemarkt 33 
20359 Hamburg 

Fon 040 432 540-33/-34 
Fax 040 432 539-39

in Sachen	

wegen	

Strafprozessvollmacht

	
Ort, Datum		 Unterschrift

Rechtsanwältin Jasmin Österling 

unbeschränkt Vollmacht, mich außerprozessual und prozes-
sual gegenüber jedermann, insbesondere gegenüber allen Ge-
richten und Behörden zu vertreten. 

Die Vollmacht gewährt insbesondere unter Anerkennung al-
ler gesetzlichen Befugnisse nach der Strafprozessordnung 
[StPO] ausdrücklich das Recht:

1.	 Anträge jeder Art zu stellen und zurückzunehmen, insbe-
sondere Strafanträge sowie solche auf Entbindung von der 
Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung 
(§ 233 StPO). 

2. 	 Mich in meiner Abwesenheit in der [Berufungs-) Hauptver-
handlung zu vertreten, vgl. §§ 234, 329 I und II, 350 II, 387 I, 
411 II 1 StPO und prozessuale Anträge zu stellen und zurück-
zunehmen. 

3. 	 Untervollmacht zu erteilen, und zwar auch Rechtsreferen-
daren, die die 1. Staatsprüfung bestanden haben und sich 
seit mindestens 1 Jahr und 3 Monaten im Vorbereitungs-
dienst befinden.

4. 	 Rechtsmittel einzulegen, diese ganz oder teilweise zurück-
zunehmen, zu beschränken oder auf solche zu verzichten. 

5. 	Anträge auf Kostenfestsetzung zu stellen sowie die fest-
gesetzten Kosten und Auslagen in Empfang zu nehmen, 
§ 464 b StPO. 

6. 	Die Vertretung im Verfahren nach dem Gesetz über die Ent-
schädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen durchzufüh-
ren, insbesondere auch Anträge im Betragsverfahren zu 
stellen. Die Vollmacht umfasst die Befugnis, die Entschädi-
gungssumme entgegen zu nehmen. 

7. 	 Gelder, Wertsachen und Urkunden sowie sonstige Gegen-
stände, die in diesem Strafverfahren beschlagnahmt oder 
sonst in amtliche Verwahrung genommen worden sind, in 
Empfang zu nehmen. 

8. 	Die Vollmacht gilt auch für das Strafvollstreckungsver
fahren.

9. Die Bevollmächtigung gilt auch für Auskunftsersuchen 
betreffend die Speicherung persönlicher Daten in polizei-
lichen Datenbanken sofern sich diese auf noch laufende 
Ermittlungsverfahren beziehen; namentlich gilt dies ins-
besondere für die Mitteilung der entsprechenden Akten-
zeichen.


